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Übersicht: Vererbbare Forderungen? Auf den Zeitpunkt kommt es an

	

	Umlagen
	Mitgliedsbeiträge

	Wurde die Umlage vor dem Tod des Mitglieds wirksam beschlossen und die Fälligkeit lag ebenfalls vorher, müssen die Erben
zahlen.
· Beispiel: Umlage beschlossen am 10.02.2025, fällig am 01.10.2025, Mitglied verstorben am 15.10.2025: Die Erben müssen zahlen, da die Pflicht vor dem Tod entstanden war.
	Hier kommt es auf Ihre Satzung an. Regelfall
in Vereinen: Die Beitragspflicht endet mit dem Tod. Das bedeutet aber nicht, dass die Erben für vergangene Jahre nicht zahlen müssen. Es gilt:
· Beitrag 2024 (entstanden vor dem Tod): Erben müssen zahlen.
· Beitrag 2025 (nach dem Todesdatum): Erben müssen NICHT zahlen, wenn der Tod vor Beginn des Beitragsjahres lag.
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